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DIE BEREITSCHAFTSKREDITABKOMMEN DES INTERNATIONALEN 
WÄHRUNGSFONDS* 

1. Einleitung 

Unter den Organisationen der Vereineen Nationen wächst dem Internationalen 
Währungsfonds in Washington D. C. zunehmend eine Sonderstellung zu: er beein­
flußt und steuert in zunächst einzelvenraglichen und zunehmend Rechtsnormen­
standard gewinnenden Formen die Wirtschaftspoliriken der Mitgliedsnationen. Der 
Einfluß greüt direkt: der Respekt vor nationalstaatlicher Souveränität beschränkt 
sich auf die Beachrung diplomatischer Verkehrsformen, inhaltlich unterwerfen sich 
die Parrnerscaaten einheitlichen, politischen Bedingungen; diese sind aus einer 
homogenen Wirtschaftsphilosophie entwickelt, die ihre wesendichen Impulse vom 
Chicago-Liberalismus und -Monetarismus empfängt und sich im Gewande unpoli­
tisch-technokratischer Sachkompetenz präsentiert. Mit diesem akzeptierten Selbst­
verständnis setzt der IWF seine Bedingungen in SüdaIrika wie in Tansania, in 
Brasilien wie in Peru, in der Türkei wie in Israel, in lndonesien wie in Pakistan. Dem 
Begreifen der Welt als Markt, auf dem abStrakt, gleichförmig Waren getauscht 
werden und sonst gar nichts, entspricht das abstrahierende Ignorieren einer Nord­
Süd-Problematik, so daß Ghana und Frankreich, Porrugal, Icalieu und Großbritan­
nien mit eben denselben Bedingungen überzogen werden. Auch der Volksrepublik 
China, die sich im Moment um Beitritt zum IWF bemüht, werden keine neuartigen 
wirtschaftspolitischen Bedingungen auferlegt werden. 
Wie immer täuscht das Bild vom unpolitischen Charakter der 'technokratischen 
Rationalität<, Bereits die Länderbehandlung folgt nicht dem glatten Prinzip der 
Blindheit gegenüber der innenpolitischen Situation: Militärdiktaturen wie Süd-Ko­
rea oder Brasilien gelten als vorbildlich, die Kooperation mit Chile ist erst seit dem 
Sturz der Volksfront ganz zufriedensteUend, noch im Mai 1979 erhielt Somozas 
Nicaragua einen Kredit, um »das Wirtschaftsprogramm der Regierung zu unter­
stützena I, die Vereinigten Staaten passen sich Bedingungen nicht an, die etwa in 
Großbritannien für selbstverständlich zumutbar gehalten werden. Auch der Inhalt 
der IWF-Richclinien kann winschaftspolitische Parteilichkeit ruchr verleugnen: 
Erhöhung des Steueraufkommens, Abbau der Staatsverschuldung, Verteuerung von 
Sozialleistungen bei ihrer gleichzeitigen Verringerung, konkreter: die Aufhebung 
- wo in sozialreformerischer Absicht durchgesetzt - freier medizinischer Versor­
gung, einer Preisbindung für Grundnahrungsrni[[el Brot oder Reis, eines Schul­
milchprogramms für arme Kinder bilden feste Programmpunkte eben dieser mone­
tanstisch-liberalen IWF-Philosophie, die allerdings in ihrer konkreten Brutalität 
nicht fixiert werden und auch nicht fixiert werden müssen: die zwangsläufigen 

" Für Gümher Busch zum fO. Gehunstag. 
Materi.J zu dj~sem Auf..atz habe ich wilirend eines Foricbungs.semcstcrs gesammelt, das ieh dank der 
fin.mzicllen UnterstÜtzung durch die Univ ..... iLät Bremen in Washington D. C./USA verbringen 
konnte. Für kri";<ehe Diskussionen danke ich besonders U. Mückenberger. 

r IMF Survey Mly 21, '979, S. 'p. 
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Ausführungen voo abstrakten IWF-Programmen bleibt den nationalen Regierungen 
vorbehalten. Wie umfassend politisch die IWF-Programme aber sind, belegen 
nationale Unruhen, die sich häufig nach dem Abflug einer IWF-Mission entwickeln 
- Peru, Portugal, die Türkei sind jüngere Beispiele - und die nicht selten zu 
Regierungsumstürzen führen. Nicht ohne einen gewissen Beweger-Stolz berichtete 
mir ein Mitarbeiter des IWF, daß die Errichtung der Militärdiktatur in Ghana 
unm.icrelbare Folge einer IWF-Mission gewesen sei: eine demokratisch-parlamenta­
rische Regierung sei nicht in der Lage gewesen, die Rigorosität der geforderten 
Maßnahmen durchzusetzen. 
Diese Entwicklung kontrastiert eigenriimlich l.U dem Zusammenbruch der ur­
sprünglichen Konzeption eines Internationalen Währungsfonds, die - nach den 
Erfahrungen mit der Wirtschafts- und Währungskrise der 30er Jahre - darauf 
angelegt war, Währungspolitik aus dem narionalstaatlichen Konkurrenzkampf zu 
lösen und durch den Aufbau einer Weltwährungsbehörde zu internationalisieren: 
Mit der 2. Novellierung der fWF-Statuten, die '978 in Kraft getreten ist'" wurde 
diese Konzeption auch juristisch zerstört und Währungspolitik re-nationalisiert 
- eine Siluation, die dem inzwischen erreichten Grad der Welcmarktverflechtung 
kaum entspricht: 
Das bestehende Vakuum füllt weitgehend ein privater Kapitalmarkt aus, der von 
international agierenden Banken kontroUiert wird. Diese entgehen ihrerseits jeder 
staatlichen oder internationalen Kontrolle und steUen auf diese Weise lediglich ein 
prekäres, ständig durch Konkurrenz bedrohtes Gleichgewicht her, das bereits durch 
minimale Krisen - wie etwa den Herstatt-Zusammenbruch - weltweit aus den 
Fugen 'ZU geraten droht. Regionale Ersatzkonstruktionen wie die 1977 in Kraft 
getretene Europäische Währungsunion (EWU) versuchen, auf die Labjütät der 
Situation zu reagieren, ohne sie ausräumen zu können' und auch die Beistandskre­
ditabkommen des IWF verdanken sich der zunehmenden Integration des Welt­
marktes. Sie stellen quasi unvollkommene Äquivalente zur ursprünglichen Konzep­
tion einer internationalen Währungspolitik dar. Der IWF konzentriert seine Mine! 
und Kapazität weitgehend darauf, jeweils nationale Austeritätsprogramme durchzu­
setzen oder doch zu unterstütZen. Damit stellt sich in gewisser Weise eine interna­
tionale Harmonisierung von Winschaftspolitiken her. Die in Art. I der IWF-Staru­
ten genannten Ziele - ausgeglichenes Wachsrum des Welthandels, hoher Beschäfei­
gungsgrad, steigende Massen-Realeinkommen, Entwicklung der Produkcionskraft, 
Stabilität der Währungen - sind durch Austeritätspolitik jedoch kaum gefördert 
worden. Vielmehr sind Massen-Arbeitslosigkeit, Verelendung und Inflation häufige 
Folgen von Austeriütspolitik, wobei bisher jeder Nachweis dafür fehlt, daß solche 
negativen Folgen lediglich als Preis für einen langfristigen Wmschaftsaufschwung 
zu entrichten seien: keines der unter IWF-Programmen operierenden Länder läßt 
sich als Beispiel dafür zitieren, daß nach einer Phase von ,.Reinigungs~-Austerität 
die Beschäftigung und das Massen-Realeinkommen auf der Grundlage des Pro­
gramms gestiegen seil. Im IWF selbst sind diese Konsequenzen nicht unbekannt : sie 

la Die ~nglisch,," und dcu"c~cll F=ungen des IWF-Obereinkommen. sind .bgedruckl in BGBI. 11 (19$1). 
S. 637 (Erstfas.sung) und BGBI.II (1978) $. I) H. (Fllsung n.c~ der 1 . NovelIierung. die am 1. 4. 1978 in 
Kraft getreten ist). 

~ Vg). dazu ausfübrlich meine Arbeiten ! Multinarionalrs Unlernrhroen und N.tionalsu.:u im Konflikt? 
- Am Beispiel .I .. ID~m.tionolcn Währungs.<yncm,. In: OäublerlWohlmurb (Hr.g.). TranSD'tionale 
Konzerne und WeltwiruchafuordDung. "78, S. 80 U; Ocr WiihrungrJond, Strotzt vOr Impotcn:z. in : 
Fra.okfuner Rundschau vom H . ) . '978. 

) Vg). erw:t die ,keync:siwisch, argumentierende Fallstudie von E. Esh.r.g und R. Thorp, Economic and 
Soool Con!equenccs 01 Orthodox Economic i>olicies in Argentin, in tbc POSI,WH Years, in: BuUeciD 01 
the Oxford Universiry Institute 01 E.conomics and Statisrics, Vol. 17. No. I. Febr. '965. S. r ff; 
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272 werden insgesamt - also umer Einschluß der Inflation - als norwendig betrachtet, 
was die Anfangsphase angeht, während die auch langfristig ausbleibenden Verbesse­
rungen der wirtschaftlichen Situation mit dem eher lapidaren Hinweis erklärt 
werden, daß die Programme auf kurze bis mittlere Frist angelegt seien und bisher 
noch kein Land den Atem für eine langfriStige Fortführung gehabt habeI. 
Das Mitrel, dessen sich der IWF zur Durchsetzung seiner wirtschaftspolitischen 
Vorstellungen' in Mitgliedsländern bedient, werden >stand-by-arrangements< (Bei­
standskredirabkommen) genannt: hinter diesem Begriff verbirgt sich - umechnisch 
gesprochen! - die Einräumung einer Kredit-Linie, die ausgenutzt werden kann, 
sofern das Land bestimmte Bedingungen einhält, welche in einem gesonderten 
Dokument, dem ,leuer of imcm< (Absichtserklärung) festgelegt sind. Die Erklärung 
ist in die Form eines Briefes gekleidet, welcher lediglich vom Finanzminister oder 
Zencralbankpräsidemen des kredimehmenden Landes unterschrieben wird, obwohl 
er die ausgehandelten Bedingungen enthält. 
Der folgende Beitrag dient der Darstellung des regelmäßigen Inhalts (Il) und der 
juristischen Qualifizierung (III) solcher Abkommen sowie einer anschließenden 
Kritik, die juristische, politische und ökonomische Elemente vereint (IV). Die 
Präsentation erfolgt auf der Grundlage von Modell-Abkommen und -absichtserklä­
rungen, wie sie in der Arbeit von J. Gold enrwickelt worden sind6

, einer Sammlung 
von Abkommen. die über einen Zeitraum von erwa zehn }ahrCJ1 abgeschlossen 
worden sind, und zwar mit so verschieden strukturierten Ländern wie Großbritan­
nien, Neu-Seeland. Argentinien, Peru und Italien, sowie endlich einer Reihe von 
Diskussionen, die icb mit Angestellten des rwF geführt habe. Nach meinen 
bisherigen Erkenntnissen reichr eine solche Materialsammlung zur Analyse aus: 
Obwohl ein AngesteUter des IWF ausdrücklich davor gewarnt hat, die Beistands­
kreditabkommen umer den Gesichtspunkten von Uniiormisierung und Generalisie­
rung zu analysieren, da auf diese Weise spezifische Konstellationen außer acht 
bleiben müßten, wie etwa die exakte Problem diagnose des Defizits des öffentlichen 
Sektors (die Verschuldung der Sozialversicherung oder der öffentlichen Unterneh­
men oder des ,Infrastrukturbereichs<), wie etwa die Etablienheit der Beziehungen 
des Mitgliedes zum IWF, wie erwa die Tranchenteile, innerhalb derer das Stand-by­
Arrangement verhandelt werde, oder wie erwa die Besonderheit eines Defizit-Lan­
des im Hinblick auf seine faktische Währungskonvenibilität, trOtz dieser Warnung 
- so versichert ein anderer Angestellter - hat der IWF, wo immer er hinkommt, das 
gleiche Rezept für die Probleme eines Landes anzubieten. Tatsächlich fördert eine 
Synopse der mir zugänglichen Absichtserklärungen den Eindruck der Uniiormität 
bei außerordentlicher Unterschiedenheit der beteiligten Länder. In jedem unter­
suchten Abkommen steht im Vordergrund. die Komplexität der wirtschaftlichen 
Probleme eines Landes zum Zwecke der Uniforrnierbarkeit zu reduzieren auf ein 
Zahlungsbilanzungleichgewicht, wobei es schon als Konzession erscheint, verschie­
dene Begründungen für diese Situation zuzulassen - also erwa Rückschritte in der 
Produktivitätsentwickluog, soziale Unruhen, die Verschlechterung der terms of 

ebenfalls: T. Hayter, Aid ;1S Imperialism, '970; C. Payer, The Debt Trap: The International Mooet.ry 
Fund and ,h.e Third WorJd, r974. G. Leith3.\lSer, Der Imerruoon:01e Währungslonds (IWF) und die 
eingc<chritlkte Souver:iruüt na.ionalSL1.arlicher WirtSchaftspolitik in seinem Einflußbereich, in: BI." .... 
für deulSche und imcrn .. oon.ale Politik, )11978, S. 290 H. 

4 Al< schriftliche Äußerung in diesem Zus:unmcnhang: A. S. Geraki.., Reeession in ,h.e Initial Phose 01 
a St.abiliution Progmm: The EXJX"rieocc of Finland, IMF Stili Papers Vol. XI, No. I, Noy. '964, S. 43'1' 

S Technisch gewlihrt der IWF keine Kredit,., sondern die Bcnu.zhrkeit der Fond ... Mirtel kommt dadurc.h 
zustande, daß ein L:md mit der eigenen Währung {remde Wahrunge.n kauft Wld als ,Riickzahlung' dte 
eigene Wahrung spilter wieder kauft. 

6 The SW1d-by Arrangement.S of the In.cmation.al Monetary Fund, J 9]0· 
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trade oder unwenerbedingte Mißernten. Der Schlichtheit der Problemdiagnose 
entspricht die Zielbestimmung : es geht darum, die Zahlungsbilanzsituation zu 
verbessern und das Mittel, dieses Ziel zu erreichen, soll in einer Verlagerung von 
inländischer - öffentlicher wie privater - Nachfrage auf Exponbemühungen liegen. 
Damit ist zum Programm erhoben, was am freien Welrhandel kritisiert wird: daß 
nämlich das BeStreben nach günstigen Handelsbilanzen diesem Handel sein Geprä­
ge gebe und nicht - wie es in der Rechrfenigungstheorie heißt - die Ausnuuung 
relaciver Produktionsvoneile7. 

IJ. Der Inhalt von Beistandskreditabkommen 

Den ersten offiziellen, zu einem Beistandskreditabkommen führenden Schriet Unter­
nimmt nicht der lWF, sondern das kredit-suchende Mitgliedsland. Zu einem 
solchen Schritt wird ein Land genötigt, wenn es - aus welchen Gründen auch immer 
- auf Importe nicht verzichten kann und keine Möglichkeit hat, die fmpone zu 
finanzieren, wobei die Are der Finanzierung prinzipiell gleichgülcig ists: Sie kann 
durch Ansammlung von Währungsreserven erfolgen, die ihre Grundlage im Export 
bat, in Einkünften aus InvestitiOnen im Ausland. die also durch national bestimmte 
Wirtscha{tstärigkeit 'verdient' sind. Die Währungs reserven können ebenfalls ange­
sammelt sein als Ergebnis von Kapitalimpon. soweit dessen Ergebnisse sich durch 
Gewi.nntransfer nicht umkehren. Es kann sich feroer um Finanzierung in engerem 
Sinne handeln, nämlich um Kredite auf dem internationalen Kapitalmarkt, um 
Staatskredite oder auch um Schenkungen. Endlich kann ein Land seine Importüber­
schüsse durch Vermehrung der nationalen Währung finanzieren und ist dann auf 
Währungsreserven weniger angewiesen, wenn nur die nationale Währung aut dem 
Weltmarkt als Geld akzeptiert wird. Der prominenteste Fall dieser An der Finan­
zierung sind die USA, deren Zahlungsbilanz beinahe seit der Entstehung des lWF 
im Defizit ise. ohne daß in diesem Land bisher Finanzierungsschwierigkeiten 
entstanden wären. 
Erst wenn andere Arten der Impordinanzierung scheitern und wenn das Land sich 
dennoch entschließt, nicht aus dem Weltmartk-Zusammenhang auszuscheren in 
eine Politik nationaler Selbst-Genügsamkeit, muß es die Einflußnahme auf nationale 
Wirtschaftspoütik hinnehmen, die mit einem Beistandskreditabkommen notwendig 
verbunden ist, um sich auf diese Weise eine neue Finanzierungsquelle zu eröffnen. 
Dabei ist die Höhe dieser Kredidinie eher gering. Sie schwankt zwischen wenigen 
Millionen US-Dollar ('1.. B. 1.5 Mill. $ an Bolivien im Jahre 1959, 25 Mill. $ an 
Süd-Korea im Jahre 1969, 75 Mil!. $ an Peru im Jahre 1968)9 und knapp 1.5 
Milliarden Sonderziehungsrechten (2. B. 1,29 Milliarden SZR an Großbritannien im 
Jahre 1978)'0, geringen Beträgen also im Verhältnis zum Volumen der internationa­
len Finanzmärkte, das sicb 1977 auf erwa 700 Milliarden US-Dollar belief". Es liegt 
auf der Hand. daß die Kredidinie nicht das Problem der Verschuldung eines Landes 
lösen soll; der Zweck ist vielmehr, Kreditwürdigkeit für den privaten Kapitalmarkt 

7 VgJ. ollr e[Wa J. M. Kcyn ..... Allgemeine Theorie d ... Reschä.ltigung. des Zinscn \1J1d des Geldes, '9}6, s. 
)21 f. 

& Vgl. Fred L. Rlock, The Origins 01 IOlerna,ional Economic Disorder. '977. S. 1 ff, lO) If. 
9 Vgl. die .u..tühdiche T~be!1c bei Gold. S. ~J 11. 

'0 Die! in der höchscc ie gC7.ogcnc Betrag; vgl. JIDresberichc des IWF 1978, S. "; , SZR colSp1"2ch '978 
etwa I,'} US-S, 

I I Im Geschäftsbericht der D~uch.n Bundesb~nk wcrden die Ausland,forderungen der Gc~bifubanken 
der " höchst entwickelt"" Linder mil 6So Milliarden US-S wgegcbeo: Geschäftsbericht {ur d:os Jahr 
'977. S. jJ. 
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274 wiederherzusteUen. Verschiedentlich wird die Hoffnung ausgesprochen, daß die 
Gewährung eines Beistandskredits durch den IWF von den internationalen Ge­
schäitsbanken als Signal für die "Solidität" nationaler Winschafcspolicik aufgdaßt 
werde". 
Ein überblick über die solche »Solidität« verbürgende Abkommen läß[ zwei 
Kernbedingungen erkennen, an welche die Gewährung der Kredidinie geknüpft ist. 
Zum einen wird die Höchstgrenze der inländischen Kreditausweirung quantitativ 
eindeutig festgelegt. Dabei wird regelmäßig unterschieden zwischen der Kredit­
nachfrage des öffentlichen Sektors einerseits. die teilweise in absoluten Zahlen. 
teilweise in Steigerungsraten begrenzt wird und die einen zusätzlichen restriktiven 
Einfluß auf die Geldmenge dadurch ausüben soll. daß ihre Befriedigung über den 
Kapitalmarkt und nicht über Zentralbankkreditc nachzusuchen zugesichert wird, 
und dem Kreditangebot des privaten Banksektors an private Haushalte und Unter­
nelunen andererseits, das ebenfalls quantitativ begrenzt wird, wobei nicht sehen 
bestimmte Sektoren ausdrücklich genannt werden, etwa der private Wohnungsbau, 
bestimmte wichtige Produkcionsteile oder landwirtschaftliche Sektoren. 
Zum zweiten wird die Zusicherung verlangt, den Devisenverkehr zu liberalisieren, 
d. h. bestehende Restriktionen nicht zu verschärfen. Konvertibilität für langlaufen­
de Zahlungen und möglichst auch für den Kapitalverkehr herzustellen. HandeIsbe­
schränkungen nicht zu verschärfen bzw. zu liberalisieren und häufig auch, den 
Kapi[a1verkehr zu liberalisieren'). 
Um diese Kembedingungen ranken sich weitere Bedingungen, die jedoch nicht 
immer als quantitativ bemessene, hane Durchführungsminima (sog. performance 
dauses) charakterisiert sind und bisweilen den Charakter allgemeiner politischer 
AbsichtserkJärungen haben. Diese Unterschiedlichkei[ der Ausgestaltung findet sich 
bei den Zusicherungen über die einzuschlagende Einkommenspolirik wie über die 
Einnahmepolitik der öffentlichen Hand. Während etwa in dem r 967er Abkommen 
mit Neu-Seeland 'Zur Einkommenspoütik jeder Hinweis fehlt, und etwa in dem 
r977er Abkommen mit Argeminien nur eine allgemeine AbsichtserkJärung abgege­
ben wird, auf niedrige Lohnabschlüsse hinzuwirken und im öffentlichen Sektor 
auch durchzusetzen, findet sich etwa im r976er Abkommen mir Großbritannien 
- im Gegensatz zum I967er, wo ebenfalls nur allgemeine Politikerwägungen 
angestellt sind - eine ausdrückliche Quantifizierung, nämlich die Zusicherung, umer 
dem ,Sozialkoncrakc< Lohnerhöhungen nur im Rahmen von höchstcos 10% zu 
tolerieren. Ähnlich diHerierende Angaben lassen sich für die Einnahmepolitik der 
öHentlichen Hand darstellen: neben allgemeinen Erklärungen, Steuern zu erhöhen 
und/oder das Eimreibungssystem zu verbessern, finden sich exakte Angaben dar­
über, welche Steuerarten zu welchem Prozentsatz und mit der Erwartung auf 
welchen Ertrag erhöht werden sollen, was nicht selten - wie etwa im 76er Abkom­
men mit Großbritannien - zusammenfällt mir der Ankündigung, Steuersenkungen 
zugunsten der Industrie durchzusetzen, um - so die offizielle Version - Investi-

'2 J. Gold, S. J7 fI'9 ,h40 ebenso F. Braun, Die Zehner-Gruppe - Stellung und Koopc"uion d"" 
Zehnerpuppe im ia.erD.tion~len W.ibnJngs.oyslem, '970, S, 2911. 

'} VgL duu neht:n dem Mustet-Abkommen bei J. Gold, S. 5]'-64 die folgenden Bcrei!5ch>itskredil.bkom­
mcn: mir Arg.nunieß vom 4. ) 1. )9S8, zitiert nach Economic Survey, .Eng/ish Edition, Bucnos Air.s 
vom 14. 3. )959: mit AlEenlinien vom 11.8. '')77, unveröffentlicht; mi, Großbri=nie:n vom lJ. 'L 
'967, zitiert n.ch: P.r1iWlcnt.ry D~ba.cs (Hansud). Houseof Commons vom )0. ,!. '967, Sp. 648; mit 
GroßbrilaruUtn vom q. ". '976, Financiol Tim~s vom ,6. ". '976, sowie die unveröffentlich.e 
Ergänzung vom '4. 12. '977; mit Italien von '977. zitien n.eh: 11 Solch~ Ore vom q. 4· '977; mit 
Neu-Seela.nd vom '}. 10. )967. zitiert nach W. Rosenberg, A Guidcbook ro New uaJand's Future, 
)968, S. 69 H; mit Peru vom l'. ) I. '977, Zusammenfassung in: The Andean Rcpon, De.:embcr ',)77. S. 
H5 H. 
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rionsanreize zu schaffen. Ein weiteres Mittel der Einnahmensceigerung der öffentli­
chen Hand ist die Gebübrenerhöhung für öffentliche Dienste, wie Elektrizitätsver­
sorgung. öffentlicher Transport eec., und Taesächlich enthalten etwa die Absichtser­
kJärungen der Regierungen von Neu-SeeJand (1967), Argentinien ('958) und Peru 
(1977) - bisweilen quantifizierte - Erhöhungszusicherungen, die in allen genannten 
Fällen zusammenfallen mit der Zusicherung, bestimmte Sozialleistungen zurückzu­
nehmen, also z. B. ein Schulmilch-Programm für arme Schulkinder, ein Broe-Sub­
vencions- und Höchstpreis-Programm'·. In den letzten Jahren, nachdem das Pro­
blembewußtsein über das Ausmaß der öffentlichen internationalen Verschuldung 
gewachsen iH, sind wiederholt - etwa im Falle Perus 1977 - quantitative Obergren­
zen für neue Auslandsverschuldung festgelegt worden, und es wird im Fonds 

derzeit diskutiert, ob diese Obergrenze in Zukunft zu den Standard-Bedingungen 
z.ählen 5011. Bedenken gegen Generalisierungen dieses Mittels werden vor aUen 
Dingen von den Vertretern entwickelter Defizit-Länder vorgetragen, die ein solches 

Instrument weiterer Diszipl.inierung lediglich auf Länder der Dritten Welt ange­
wandt wissen waUen. 

lll. Juristische Qualifizierung der Bereitschaftskreditabkommen 

Angesichts der hervorragenden Bedeutung der Bereitschaftsk.redir..abkommen für 
die Existenz des IWF und für nationale Wirtschaftspolitiken erscheine es unge­
wöhnlich, daß die IWF-Stacuten sie weder in ihrer ursprünglichen Fassung noch in 
der ersten großen NovelJierung von 1969 auch nur erwähnen. Erst die ). . NoveJlie­
rtmg von 1978 nimmT in Art. V eine ausdrückliche Erwähnung vor, die jedoch sehr 
vage bleibt und kaum die bis dahin entwickelte Verwaltungspra;<.is fixiert: Die 
Abhängigkeit der Kreditgewährung von wirtschaftSpolitischen Bedingungen wird 
nun ausdrücklich festgelegt und dem Fonds die Kompetenz zuerkannt, derartige 
Bedingungen zu entwickeln (Are . V Abs. J). Diese Formulierung bleibt ganz vage, 
um eine ständige, flexible ~Anpassung .. der Bedingungen zuzulassen'!. 
Durch praktische übung und deren - späte - Kodifizierung ist auf diese Weise ein 
Konflikt entschieden worden, der in den Grundungsberatungen zur Errichtung des 
IWF eine große Rolle gespielt halte : der wesentlich von Keynes vertretenen 
Forderung der Schuldnerländer, bedingungslosen Zugang zu den Fonds-Mineln zu 
erhalten, war von den USA stets widersprochen worden, ohne daß eine eindeutige 
StaLUcenfesclegung erfolgt: wäre . Erst die von den USA erzwungene Praxis begrün­
dete die faktische Geltung der Bedingungen'6. 
Seit ihrer ersten Formulierung im Jahre '952 hat sich eine vollständig generalisierte 
Anwendung der Beiseandskreditabkommen entwickele. Bei aller graduellen Unter­
schiedenheit der Nebenbedingungen und trotz der an das jeweilige Schuldnerland 
angepaßten Rescriktionsquantitäten bleiben die Kernbedingungen in ihrer Substanz 
und relativen Anwendung so gleichförmig, daß nicht ohne Berechtigung von ihnen 
als einem »eisernen Gesetz«!7 gesprochen worden ist. Wenn Anwendung ohne 
Rücksicht auf konkrete Umstände des Unterworfenen, Formulierung ohne Rück­
sicht <l.u{ einen bereits vor/jegenden EinzclhU, wenn also Abstraktheil und AUge-

! 4 Vgl. auch die .usführlichen Schildt'1'Ungcn bei T. H.yur sowie bei C. Payer (FN J). 
J f So die Begründung im Reporr by ,he Executive Di....,ctors '0 the Board of Govcrnors: Propos.d Sccond 

Amendmcnt lO the Articlcs 01 Agreement. '976. S. zoo 
16 Vgl. ausliihrlieh J. K. Horsdidd. 11>c !.n'cm.,;on.1 Monetary FWld '9~j-196S' Vol. I: Chronicle. !9~. 

S. 67 Ir, 267/1, }11 11. 
'7 J. Br.oy. Eseaping !rom rh. JMF Straitj.cket, in: Ne", SL1'e.sman \'om '4. !. '977. S. 46. 
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rneinheit - nicht zulet2t als Gmndlage für Vorhersehbarkeit und formale Raüona\i­
tät - zentrale Kriterien zur Bestimmung von Gesetzen sind, und selbst wenn die 
Anforderungen erweitert wcrden um sanktionsgestützte Autorität, dann handelt es 
sich bei den Abkommensbedingungen um Gesetze in diesem Sinne. So festgelegt 
sind Form und Inhalt der Absichtserklärungen. daß der Chef-Jurist des lWF. ganz 
in der Form juristischer Gesetuskommenuemngen, den Text von Muster-Abkom­
men und -Erklärung Paragraph um Paragraph erläutern konnte untcr der korrekten 
Annahme, daß die Muster der Praxis entsprächen und mit dem für juristische 
Interpretation typischen Ziel, Vorhersehbarkeit und Sicherheit für (potentielle) 
Partner zu erhöhen. 
Das Gewicht dieser Kommentiemng geht sogar weit über eine bloße subjektive 
Interpretation hinaus : Unter Mißachtung des auch im Völkerrecht geltenden 
Grundsatzes 'nemo iudex in Te sua< liegt die Interpretationsherrschaft über den 
Inhalt der IWF-Staruten beim IWF selbst (Art. XXIX), so daß dem Chef-Juristen 
mit seiner Kommentiemng praktisch eine ex-cathedra-Funktion zukommtI!. 
Obwohl substantielle überlegungen eine Parallelität der Bereitschaltskredieabkom­
ffien im weiteren Sinne, d. h . inklusive seiner Bedingungen, zu den Bestimmungs­
merkmalen und Zielsetzungen materiet/er Gesetze im freilich nationalen Bereich 
nahelegen. wird ihr Rechtscharakter dennoch entschieden beseritten. In seiner 
offiziösen Analyse des rechtlichen Charakters benennt J. Gold die wesentlichen 
Gründe, die gegen die Einordnung als Völkerrechtsverträge sprechen sot/en '9: Dem 
Pannerland solle die Demütigung erspart werden, bei Nichterfüt/ung bestimmter 
Bedingungen eines Vertragsbruchs bezichtigt werden zu müssen ; es handele sich um 
zwei Dokumente. wobei die Bedingungen in der Absichtserklärung niedergelegt 
seien. die einseitig vom Partnerland erfolge und deshalb lediglich von Repräsentan­
ten dieses Landes unterzeichnet sei; die Bezugnahme im eigentlichen Abkommen, 
das auch von Mitgliedern des Fonds unterzeichnet sei, stehe dem nicht entgegen. da 
auch diese Urkunde nicht als Vertrag qualifiziert werden könne; das Abkommen 
werde - im Gegensatz zu den Vertragswerken des SchwesterinstitutS, der We! t bank 
- nicht gemäß Art. 102 der UN-Charta registriere und veröffentlicht, wozu eine 
Qualifizierung als Vertrag verpflichte; es sei nicht die Praxis der Mitgliedsländer, 
das Abkommen nach dem je nationalen Transformationsprozeß zu ratifizieren, wie 
es für VölkerrechtSverträge zwingend vorgesehen sei; das Abkommen, besonders 
die Absichtserklärung, komme jeweils auf Initiative der Partnerländer zustande, 
auch weon der lWF »mehr oder weniger einIlußreich~ sei'o, sie von bestimmten 
Maßnahmen zu überzeugen; nachdem in einer früheren Phase die Sprache des 
Abkommens häufig den Charakter rechtlicher Verbindlichkeit getragen habe. sei 
das »Ergebnis des Nachdenkens beim Fonds,," inzwischen in der formellen Ent­
scheidung der Exekutivdirektoren vom 20. 9. 1968 niedergelegt, die sich nicht nur 
eindeutig gegen rechtliche Verbindlichkeit ausspricht, sondern dekretiert: "Sprache 
mit dem Beigeschmack von Vertragscharakter wird in den Stand-by-Dokumencen 
vermieden«" - ein wahrhaft eigentümliches Dekret auf dem Hintergrund der 
offiziellen Doktrin. gemäß der das Abkommen auf die Initiative des Partnerlandes 
zustande kommt. 

,S Ober dir Di.<poiiÜvitä. des GtuLlruuu, wird die<r ",ritgehende Klaustl gerecht/trugt, obwohl da.< 
Unterwerfungsmoment gerade der kleineren Milgliedsländer diese Rechlfenigung entscheidend 
schwächt: vg). E. P. Hexner. Daj VCrfa.lSlU1gS- und Rechtssystcnl des lWF, 1961.5. SB f ö A. Braches. 
lnlernuion:a.l ug21 As~t.< 01 rnc OperaIions 01 rne World BUlk, RCC\lcil des Co~rs, '9S9. 5'3°,/364 f. 

19 J. Gold, S. H tf. 
10 J. Gold. S. 48 . 
11 J. Gold, S. 49· 
1> Ex~ulive Bo:u-a Decision vom 10. 9. '968. abgedruckt in : M. GarriUetl de Vrie<, The rnlem.lioo.! 

Monc,ary Fund '966-'97'. Val. 11 : DocumenLS '976, S. '97. 
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Nun steht es VerhandJungsparcnern gewiß offen, dem Ergebnis ihrer Verhandlun­
gen rechtliche Verbindlichkeit zuzuerkennen oder nicht. Im Falle der rechtlichen 
Qualifizierung des Bereitschaftskreditabkonunens aber gilt die vielpunkcige Argu­
mentation zugunsren einer einseitigen Absichtserklärung keineswegs dem Ziel, das 
Pannerland von einer Verpflichtung freizuhalten zugunscen eines ins Belieben 
gestellten Verhaltens . .,Im Gegenteil., schreibt J. Gold'} und er führt die folgende 
einleuchtende Begründung an: "Es ist beschrieben worden. daß das Stand-by-Ar­
rangement die Entscheidung ist, durch die der Fonds die Bedingungen aufstellt. 
unter denen Patria die Ressourcen des Fonds unter dem Stand-by-Arrangement 
benutzen kann und wenn Patna den Vorteil des Stand-by-Arrangemenrs wahr­
nimmt. ist es auch verpflichtet, die Bedingungen zu beachten«'~ . Wenn aber 
wechselseitige Rechte und Pflichten festliegen : das Recht des Landes. Währungen 
im Rahmen des Abkommens zu ziehen und das Recht des Fonds. auf Konsulcario­
nen zu beharren, die quantitativen Durchführungs-Kriterien zu überwachen und zu 
messen, das Recbt. bei ihrer Nichterfüllung die Kredit-Linie zu sperren, das Recht, 
auf Währungsrückkauf zu bestehen, dann verläßt das Arrangement den Bereich 
einseitiger Absichtserklärungen und erfüllt gerade jene Kriterien, die gemeinhin 
- im nationalen Recht wie im Völkerrecht - zur Charakrerisierung von Verträgen 
herangezogen werden. Dabei ist es nur von untergeordneter Bedeutung, ob das 
Arrangement in einer oder mebreren Urkunden niedergelegt wird : Das Arrange­
ment im engeren Sinne, das die Verpflichtungen enthält, bezieht unter ausdrückli­
chem Verweis die quantitativen Durchführungs-Kriterien in den VerbindLichkeits­
Katalog ein, d. h. in den Rahmen jener Beclingungen. deren Nichterfüllung zur 
Sanktion des Kredit-Linien-Schließens und Neuverhandelns fülu-c . 
Während Verhandlungspanner festlegen können, ob das Ergebnis einer Verhand­
lung verbindlichen Charakter haben soll oder nicht. Steht es ihnen nicht frei, eine 
Entscheidung über die Rechesnatur gegen die vorliegenden inhaltlichen Kriterien zu 
treffen. Das ist um so weniger zulässig, als Belange nicht nur der unmittelbar 
vertragsschließenden Paneien, d. h. des Fonds, des Finanzministcrs und/oder des 
Chefs der Zentralbank zur Debatte seehen, sondern weit darüber hinausgehende 
Interessen allgemeiner Art, welche die Grundlage bilden etwa für An. IOl der 
UN-Chana, nach denen Völkerrechts-Verträge veröffentliche werden müssen oder 
für Bestimmungen nationalen Rechts, nach denen Völkerrechcsverträge einer beson­
deren nationalen Behandlung, Transformation bedürfen, um innersraatlich gelren­
des Recht zu werden. 
Die Gründe zur Charakterisierung der Abkommen als Nicht-Vertrag vennögen 
denn auch gegenüber den substantiellen Erwägungen niche zu überzeugen . Es 
handele sich wesentlich um Zirkelschlüsse. bei denen von einer unerwünschten 
Konsequenz auf die Charakterisierung zurück verwiesen wird: d.ie Definition wird 
gewählt, um die unerwünschte Konsequenz zu venneiden. Das gilt für die bisherige 
Pra.."'(is. die Abkommen nicht nach An. 102 UN-Charta zu registrieren und zu 
veröffentlichen ebenso wie für die bisherige Pr.xis der Venragspartne.r, keine 
nationale Transformation durchzuführen. Nicht diese Praxis kann über den Rechts­
charakter entscheiden, sondern aus der juristischen Qualifizierung folgt, ob die 
bisherige Praxis sich im Rahmen der UN-Charta bewegt. Wenn insbesondere 
hervorgehoben wird, daß die wirtschaftspolitischen Bedingungen in der einseitigen 
Absichtserklärung und nicht in einer venraglichen übereinkunft niedergelegt seien, 
dann kOJTUTIt dieser Aussage lediglich formelle Bedeutung zu und auch dies nur in 

1) J. Gold. S. 50. 
l~ J. Gold. S. 68. vgJ. ~uch $. 75 und 77-
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einem eingegrenzten Umfang: Der lWF legt den Inhalt der Absichtserklärung 
weitgehend lest; sie enthält die von ihm formulierten Bedingungen, unter denen er 
die Ressourcen-Nutzung zuläßt - in Momenten von Durchbrechung diplomatischer 
übung verweisen AngesteUte des Fonds nicht ohne Stolz darauf, daß die Erklärung 
wesentlich von den Fonds-Missionen fonnuliert werden. Solcher »EmhüUung« 
bedarf es jedoch nicht einmal: die in jahrelanger Praxis erarbeitete regelhafte 
Gleichfönnigkeit der in den Erklärungen niedergelegten Bedingungen, die formalen 
Entscheidungen der Exekutiv-Direktoren, mit denen Form und Inhalr der Bedin­
gungen als »policies« (Art. V Abs. 3) für die Zukunft festgelegt werden, die 
Entsprechung von »Muster«-Erklärung und praktischen Exemplaren dokumentie­
ren über jeden Zweifel deudich, daß nichr jeweils eine Regierung ihre wirtschahspo­
~tischen Absichten erklärt, sondern daß sie einen häufig vorformulienen Venrags­
text unterzeichnet, also substamieU eine übereinkunft vorliegt, um die bisweilen 
zäh und lange verhandelt wird. Jedoch selbst formal kann die Absichtserklärung 
nicht als einseitige verstanden werden, da das engere Abkommen auf die quamitativ 
eindeutigen Performance-Kriterien ausdrücklich Bezug nimmt. Die formale Anwei­
sung und Praxis des lWF endlich, möglichst jede nach Rechts-Verpflichtung 
klingende Sprache zu vermeiden, änderr an den inhaltüchen Charakterisierungen 
nichts. J . Gold warnt vor der Charakterisierung als Vertrag nicht zuletzt unter 
Hinweis auf die Erwägung, daß es für Vertragspartner erniedrigend sein müsse, des 
Vertragsbruchs bezichtigt zu werden. Ganz unabhängig davon, daß Nichterfüllung 
sich u. U. dem Einflußbereich des Partners entzieht - etwa bei weiterer Verschlech­
terung der tenns of trade - dürfte die Erniedrigung kaum größer sein als bei der 
ohnehin möglichen Ankündigung, keine weiteren Ziehungen zuzulassen und auf 
umfassenden Beratungen zu bestehen, die stets als bloße Ratschläge qualifiziert 
werden . 
Dementsprechend erscheint es jurisrisch korrekt, der Argumentation und Praxis der 
Weltbank zu folgen : Die Garantie- und Darlehensvereinbarungen der Weltbank, 
des mit dem IWF geschaffenen Schwesterinstituts, werden wegen der in ihnen 
enthaltenen Ulungs-, Konsuhations- und Nebenpflichten ohne Zögern als inter­
national-rechtliche Verträge anerkannt, nachdem die Charakterisierung von Welt­
bank wie IWF als Völkerrechts-Subjekt keine Schwierigkeiten mehr bereitet'!, mit 
der selbstverständlich akzeptierten Folge der Veröffendichung unter der UN-Char­
ta sowie der Notwendigkeit innerstaaclich korrekter Transfonnation in nationales 
Recht. Demütigungen scheinen aus dieser juristisch korrekten Praxis bisher rucht 
gefolgt zu sein, die sich ganz im Gegenteil als auch politisch weitsichtiger erweist: 
Die Heimlichkeit der IWF-Mlssionen und -Abkommen gibt immer wieder zu 
»beträchtlicher poliuscher Unruhe« Anlaß'6. 
Wenn dennoch die Abkommen zurecht als »neue Form von Arrangements des 
internationalen Rechts und Finanzwesens,,'7 charakterisiert werden und wenn die 
dem Fonds seit 1978 in An. V Abs. 3 eingeräumte Befugnis, flexible Standards und 
Direktiven (»poücies«) zu entwickeln, als im Völkerrecht außergewöhnlicher Pro­
grammsarz zu gelten hat, dann wiederholt sich doch im Völkerrecht nur eine 
Entwicklung, wie wir sie im nationalen Wirtscha.h:srecht bereits seit einer geraumen 

21 Vgl. die Ausführungen deo leilers der Re<:huableilung der Wehb>nk, A. Broche. (FN ,8) , S. 
)01 11/)68 ff; .b~nso Hexner, S. 'I; J. -D. !<.nmer, Die Rech(sn~IUr der G"c!Ü.l,e du Internationa.len 
Währungsfonds, '967, s. ~o ffh 04 ff. 

16 So etwa der Ab~ordne(e des britischen Unlcrh.uses Yates in der Debatte vom )0. ". 1967, H1l\sard, 
Sp. 647 I. Diese inuncr neue Unruhe lühnc im übrigtn in Großbrilannicn d:>2u, d ... nach Ar! . '01 

UN-eh2r'> Gebotene inhaltlich nachzuvollziehen und die Abkommen zu veröffentlichen . 
'7 J. Gold, S. 4 · 
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Weile beobachten, nämlich die Tendenz zu nicht-justiziablen Programmgesetze.n, 
die der Exekutive weitgehendes Ermessen in ihrer Reaktion auf konjunkturelle 
Entwicklungen einräumen,g. 

IV. Kritik der BereitschaftSkreditabkommen 

Nationale politische Auseinandersetzungen um Bereitschaftskreditabkommen kon­
zentrieren sich regelmäßig auf die folgende Aspekte: Die parlamentarische Präroga­
tive werde ausgehöhlr und damit der Wille der Wähler verfälscht; die nationale 
Selbstbestimmung und Souveränität werde untergraben; die übernahme von Ver­
pflichtungen gegenüber dem IWF beinhalte stets konservative Politik und durch­
kreuze jeden Reformansaez. Nach der Aussage des Labour-Abgeordneten im 
britischen Umerhaus, M. Foot, treffen Bereitschaftskredjtabkommen »nicht nur das 
Zentrum der Finanzstruktur. sondern darüber hinaus der Demokratie insgesamt~'9, 
während sein KoUege Mendelson die Auffassung vertrat: »Dies bedeuter. daß dem 
Geschäftsführenden DirektOr des IWF bei politischen Entscheidungen gleicher 
Sums eingeräumt wird wie der Regierung selbse. JQ • Abbau von Sozialleistungen, 
Erhöhung von Mieten. Zinsen. Preisen von Konsumgütern, Telephon-, Telegra­
phen- und Postgebühren, Strompreisen, Verringerung von Familienuntersnitzun­
gen. Erhöhung von Universitätsgebühren werden als unabweisliche inhalcliche 
Konsequenzen ausführlich geschildertp . 

1. Die Aushöhung der parlamentarischen Prärogative 

Die zentrale und stets zum Performance-Kriterium erhobene Bedingung aller 
Beistandskreditabkommen ist die Beschränkung der Ausdehnung nationalen Kre­
dits. also eine wesentlich monetäre Maßnahme, die in den bei moderner Wirtschafts­
politik wichrigen Bereich der Prognmmsetzung fallt: Gesetzlich umschrieben sind 
nicht bestimmte Handlungsfolgen, die sich aus dem Vorliegen bestimmter Tatbe­
standsmerkmale ergeben, sondern Programme, welche die Regierung, die Zenrral­
bank oder sonst eine Behörde zu angemessenem Handeln autorisieren. sobald eine 
- häufig nur vage umschriebene - Situation eintritt. Die Bestimmung der Geldmen­
ge - und das lWF-Konzept der Beschränkung des inländischen Geldvolumens ist 
eine um gewisse internationale Aspekte erweiterte GeidmengenkonzeptlonJ' - ge­
hört zu den zentralen Feldern solcher Programmgesetzgebung. Sie ist in die 
diskretionäre Beurteilung der Währungsinstirurion gestellt, d . h. entweder von einer 
autonomen Zemralbank - wie in der BRD oder in den USA - zu verwalten. oder 
von einer regierungskomrollierten Zentralbank - wie in Großbritannien: Der 
,Prärogative des Parlaments< unterliegt diese Politik auch im nationalen Bereich 

,8 Vgl. ~lWa für die 8undesrepublik: R. Knieper, Weltmarkt. Win..<chahsrcchl und Nationalsu'I, 1976. 
bes. S. 1\ H., S. 196 H; für Fra.nkteich G. F.rjl<, Dmi. Economiqu~, 1971. $. )&9 ff. 

" M. Foot, Debane vom \. 11. I'J67. HanSlrd Sp. 1 J48; vgl. luch die D.bonen im Parlamenr Neu-Se<:­
J2I1dt : vgl Hans=! J. j. 1967. S. 9' (; ) l. 10. '967, S. J774 f; J. J I. '967. S. J970 ff. 

)0 MClld.l.<on. Debme vom j . Tl. 1967. SI" 1'74' 
) 1 Wyan. Dcbaue vom f. 11. 1,67. H.nsard Sp. , ,6) (Großbritannien); Kjrk, Debme vom) I. '0. 1967. S. 

3774 und vom 11. j. '969. H:uu.rd S. IOJ (Neu-Secland). 
J 1 Vgl. die fur die IWF-Poliük grundlegenden Arbeiten des hngimgen Ch.l, der Forschungs,b.eilung d~, 

IWF und Beraters in volkswirtschaltlichen Fragen J. J. l'ol1k: Moneury An.Jysis ollnc.omc Fomoauon 
""d P:tyments Problems, IMF Staff Pap ... Vol. VI No. 1 Nov. '9\7. S. 1 U; In.ernllional Coordin.,jon 
01 Ecoflomic Policy, IMF Suff Papers. Vol. IX, No. 1. July '961, S. q9 H. 
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nicht, ebensowenig wie einer KontroUe durch die Justiz, so daß die Klage über einen 
Funktionsverlust des Parlaments an der falschen Stelle ansetzt. Gerade hier nun 
könnte ein Grund liegen, die das zähe Festhalcen des IWF am Grundkonzept seiner 
Bedingungen erklärt. Es handelt sich um Bedingungen, deren nationale Anwendung 
ohne komplizierte parlamentarische Verfahren und ohne die Gelegenheit regie­
rungs-oppositioneller Artikulation möglich ist. Der diskretionärer nationaler Poli­
tik zugängliche Bereich der Geidmengebestimmullg und Kreditausweirung wird 
durch eine fonnlose internationale Absprache gefüUt, die Regelhaftigkeit der IWF­
Konzeption fi"iert die Regellosigkeit der nanonalen politischen Situation. Das 
Verfahren kommt dementsprechend mit einer geringen formalen Belastung aus, 
kann aber ein paradoxes substantielles Ergebnis haben: Der IWF nUtzt nur einen 
kleinen Eingriffsspielraum in nationale Wirtschaftspolitik aus; um aber in diesem 
kleinen Bereich zu Wirkungen zu kommen, kumuliert er eine außerordentliche 
Kraft, die ausreicht, um weite soziale und ökonomische Bereiche zu erfassen und zu 
erschüttern. Die übertragung auf die anderen Bereiche ist zwar der jeweiligen 
nationalen Regierung überlassen, es handelt sich dabei aber um Konkretisierungen 
und marginale Freiheiten, die von der brennglasartigen Intensität der Bedingungen 
weitgehend präformiert sind. 

z. Die Untergraburrg der ruztionalen Selbstbestimmung 

Die Kri[ik am Zerfall der Souveränität bedarf Unter zwei Gesichtspunkten der 
Qualifizierung. 
a) Der IWF verschreibt eine Wirtschaftspolitik, die in den Mitgliedsländern weder 
voUständig unbekannt noch ohne Anhänger ist, Schlichtheit und Unüormität der 
Bedingungen garantieren, daß jedes antragstellende Land von vornherein eine 
genaue Vorstellung darüber hat, in welche Richtung die Bedingungen seine Wirt­
schafrspolitik bringen werden . Die regelmäßige Kombination von Beschränkung 
der nationalen Kreditausdehnung und Liberalisierung des Devisen- und Handels­
verkehrs zu Zwecken der Zahlungsbilanz-Tarierung zieht mit Notwendigkeit be­
stimmte wircschafts- und sozialpolitische Maßnahmen nach sich, die Begünstigun­
gen und Belastungen neu verteilen und die einen gesellschaftlichen Zustand mit 
traditionellen Privilegienstrukruren politisch zu erhalten bestimmt sind, welche mit 
zunehmender Vergesellschaftung von Produktion an ökonomische Grenzen stößt. 
Die Bedingungen können - auch wenn sie nackt und ohne eine Reihe von Zusa[zbe­
dingungen niedergelegt sind - nicht erfüllt werden, ohne staarliche Einnahmen zu 
erhöhen und/oder Ausgaben zu senken, eine Aufgabe, zu denen die bereits bezeich­
ne[en Instrumente zur Verfügung stehen : Erhöhung von Steuern, Erhöhung von 
Gebühren sozialer Dienste, Versuche des Profitabelmachens von öffenclichen Un­
[ernehmen einerseits, Verringerung sozialer Programme und Dienste andererseirs. 
Es ist ferner notwendig, die nationale Nachfrage zu drosseln und Exportprodukcion 
zu unterstützen, eine Aufgabe, die nicht ohne Einkommenskürzungen einerseits 
und Stimuli zugunsten der Exponindustrie - etwa in Form von Steuernachlässen 
- andererseics durchgeführt werden kann. Die Veneilungseffekte solcher Program­
me begünstigen in der Regel gut organisierte und mächtige gesellschaftliche Grup­
pen, rucht ohne auf den Widerstand von Benachteiligten zu stoßen. 
Der Beistand . des IWF wird nun häufig in Siruationen angerufen - und das heißt 
nichts anderes als die Signalisierung der Bereitschaft, ein Austeritätsprogranun 
durchzuführen -, die gekennzeichnet sind durch das Auslaufen eines Versuches, die 
Interessengegensätze zu harmonisieren in Refonnprograrnmen, welche soziale Auf-
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gaben erfüUen sollen. ohne gleichzeitig bisher Begünstigten Nachteile zuzumuten. 
Gerade in Gesellschaften. die in einem dramatischeren Maße die .,.Grenzen des 
Steuerstaates~ erreicht haben, als Schumpeter und Goldscheidt es sich bei ihrer 
Auseinandersetzung vor beinahe 60 Jahren vorsteUen konnten)). muß eine solche 
Politik zu Enttäuschungen führen, die bei ausgebildeter Geldwirtschan nicht selten 
ihren Ausdruck in beschleunigter Inflation finden. Selbstverständlich ist die Kredit­
finanzierung öffentlicher Aufgaben - das deficit spending - nicht die einzige oder 
gar die wesentliche Quelle der Inflation. der voUe Ausbau des Kreditsystems hat 
vielmehr seine Ursachen in der Kapita)strukrur der »privaten« Unternehmen. Das 
Zurückdrängen der öffentlichen Aufgaben aber verfolgt das Ziel. den Verteilungs­
konflikt um Kredite zugunsten privater Kreditnehmer zu entscheiden . Wo der 
Gesamwmhng privater Nachfrage nach Krediten verringert wird, soU entsprechend 
selbstverständlich nicht das Krediesystem geändert. sondern lediglich eine Schwer­
punktverlagerung hin zu größerer Eigenfinanzierung gefördert werden. Da nun die 
Zugänglichkeit zu alternativen Finanzierungsmethoden nicht von individueller un­
teroehmerischer Geschicklichkeit allein abhängt, sondern von einer Reihe institutio­
neller Bedingungen, nämlich der Größe der Unternehmen. mrer GeseUschaftsform. 
ihrer Eingeführtheit, der Dauer von Produktions- und Verwertungsphasen, wird 
mit der Beschränkung der privaten Kreditexpansion ein Wenbewerbsmoment in die 
Volkswirtschaft eingeführt, das nicht notwendig - und damit vöUig wahllos - Lej­
stungskriterien nicht nur rucht berücksichtigen muß, sondern gar überspielen kann . 
Die Restriktion führt nicht zu gleichmäßig verteilter Kredicdrosselung. sondern zur 
vollständigen Verdrängung mancher bei vollständiger Unberührtheit anderer: wie­
der existieren Begünstigte und Benachteiligte, wobei die Begünstigten, d. h. diejeni­
gen mit gutem Kredit-standing und - bei nationaler Kreditbeschränkung - mit 
Zugang zum internationalen Kapitalmarkt, in der Regel auch zu den .politisch gut 
Repräsentierten gehören. Es versteht sich, daß mindestens eine Folge solcher 
KreditpoLitik die weitere Konzentration von Unternehmen is[. 
Die Probleme verschärfen sich für Länder, in denen eine international konkurrenz­
fähige nationale Industrie erst noch aufgebaut werden soll. Wie die Geschichte der 
inzwischen industriell enrwickelten Staaten belegt, sind Industrialisierungsprozesse 
stets nur mit massiver staatlicher Unterscützung und Initiative in Gang gekommen. 
Dies gilt um so mehr heute, wo beginnende Industrialisierung neben den traditio­
neUen Problemen sich dem Wettbewerb hochentwickelter, welrweit operierender 
Unternehmen gegenübersiehe. Scaadiche Initiative kann nun durch den Aufbau 
öffentlicher Umernehmen oder - in schwächerer Form - über die Unterstützung 
privater Unternehmen durch (Aufbau-)Kredite. Exponunterscützungen und/oder 
Importbeschränkungen entfaltet werden. Die Beschränkung nationaler Krerurex­
pansion in Verbindung mit der Liberalisierung von Handels- und Kapicalverkehr 
setzt nationale Industrien unvermittelt der Weltmarktkonkurrenz aus und bedroht 
den Aufbau nationaler Industrien. ohne den Industrialisierungsprozeß im Welt­
markt-Kontext insgesamt zu unterbrechen .H Wiederum seehen den Benachteiligten 
- wesentlich expropriierte Eigentümer kleinerer Produktions- und Dienstleistungs­
einheiten - Begünstigte gegenüber: hochentwickelte, auf dem Weltmarkt konkur­
remfähige Unternehmen, die allerdings häufig nicbt als national zu charakterisieren 
sind, ferner u. U. bisher von Importbeschränkungen betroffene Imponeure, Expor­
teure und die Eigentümer des traditionellen Reichtums, der stabilisiert wird. 

)) V&I. die von Hicke.l besorg~ Neuauflage der Kontroverse GoldscheidJSchumpw:r, Die Finlnzkrise d .. 
Steuers<.Ul.., - Bntriige zur poliri.<ehen Ökonomie der Sta.lsfinam;en, t976 . 

H Vgl . die Nachwei.sc bei Esh.g(Thorp. (FN ). Hayter (FN J);'. auch FröbeIJHeinrichs/Kreye, Die neue 
inlern'Donale Arbeiuteilung, ")77. 
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Wenn Umverteilung über die staatliche Zuweisung von Geld an polirische Grenzen 
Stößt und die Grenze zu einem nicht aui individueller Verteilung abstrakten 
Reichtums gegründeten gesellschaftlichen Zusammenhang nicht übersprungen 
wird, entstehen Legitimations-Defizite gerade reformerisch auftretender Regierun­
gen, die politische Macht kosten können. Das individuelle Interesse von Mandats­
trägern kann dann mit dem Interesse der durch Reformen relativ Benachteiligten 
zusammenfallen und den Weg zu einer Austeriütspolitik öffnen, solange die 
politischen Mandatsträger durch die Legitimitätskrise nicht zur Aufgabe ihrer 
lukrativen Posten gebracht und weil alte Begünstigungen wiederhergestellt werden. 
In solchen Situationen besteht erhöhte Bereitschaft, den Beistand des IWF anzuru­
fen und das von vornherein bekannte Programm sich oktroyieren zu lassen : in den 
in derartigen politischen Situationen nicht eindeutigen Machtverteilungen vermag 
der IWF sein Ansehen und Gewicht in die Schale derer zu werfen, die eine ähnliche 
Konzeption wie er selbst verfolgen, und er vermag gleichzeitig als ~Blitzableiter« 
(wie ein Angestellter des lWF die Funktion nannte) den Unmut neu Benachteiligter 
VOJl der Regierung abzulenken, die sich als hilfloses Opfer internationalen Oktrois 
darzustellen vermag und nicht selten in die nationale Verdammung des harten IWF 
mil einstimmt. 
Geschieht dies. so liegt der Souveränitäcsverlust nicht darin, daß eine internationale 
Organisation die nationale Exekution eines nicht-national-bestimmten Programms 
durchsetzt, sondern in der entschieden milderen Variante. daß in einem nationalen 
Konflikt der IWF Partei ergreift und auf diese Weise die Durchsetzung eines auch 
bereits national angebotenen Progr:1mms erleichten. Nicht der Inhalt eines Pro­
gramms wird oktroyiert. sondern eine nationale Front verstärkt. Dabei kann diese 
Front in verschiedenen Linien verlaufen : es kann sich ebenso um eine Regierung 
handeln, die einer starken Opposition gegenübersteht - wie etwa in Neu-Seeland 
1967 - oder um eine in sich gespaltene Regierung, die Abweichler im eigenen Lager 
befrieden muß - wie in Großbritannien 1967 und '969. Daß die Kalkulation nicht 
ohne Risiko ist, wird durch die Tatsache belegt, daß bisweilen die Blitzableiter­
Funktion versagt und die Unzufriedenheit mit überspannten Austeritätsforderun­
gen zu sozialen Unruhen führen, die dann - wie in Ghana. Sri Lanka und anderen 
Ländern - bevorzugt durch die eiserne Faust einer Militärdiktatur unterdruck! 
werden. Der IWF scheu! diese AJternative nicht, da sie die Durchführung des 
Austeritätsprogramms erleichtert, wie am wiederholeen Lob über die südkoreani­
schen und brasilianischen Verhältnisse sichtbar wird . 
b) Diese Qualifizierung der Annahme, das Bereitschaftskreditabkommen höhle die 
nationalstaatliche Souveränität aus, bewegt sich wesentlich im juristischen und 
politischen Rahmen des Souveränitätskonzepts, das allerdings auch die Debatte 
beherrscht. Schon diese Argumentation kommt jedoch nicht ohne einen Bezug auf 
den Weltmarktzusammenhang aus, d. h. eine ökonomische Kategorie. In einer 
weiteren Qualifizierung ist dieser Zusammenhang ZL\ veniefen. Das K.onzept terri­
torialer Souveränität>! enrwickelt sich nach der Zerstörung feudaler Lebenszusam­
menhänge in Europa als Abgrenzungs- und Konkurrenzmittel einer sich allmählich 
enrwickelnden Marktökonomie: Konsoudierung des Ma.rktes nach innen, Unter­
stützung der Absatzchancen heimischer Industrie nach außen, Mehrung des natio­
nalen Wohlstandes auch auf Kosten anderer nationaler Woh/stände geben dem 
Begriff der territorialen Souveränität die Bestimmung. Kulrurelle, sprachliche, ja 
metaphysische Merkmale, die - wie die Begriffe der nationalen Einheit oder 

35 Zum Folgenden vgl. .w(iJhrli,h Kniepcr, (FN 1&); ,uch I. W~Il"l"SIein, Thc Modem World Sy<tem. 
1974· 
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Identität - heute den Kern des Souveränitätsbegriffs auszumachen scheinen. fehlen 
seinen ersten juristischen Formulierungen und häuen auch nur schlecht benuLZt 
werden können. da solche Unterscheidungsmerkmale in den ersten langen Perioden 
territorialer Staadichke;t kaum existierten . Kulturmerkmale überlagerten sich und 
waren eher differenzierend für da5 Leben in Städten oder auf dem Lande, Religionen 
waren gleich oder wechselten mehrfach und gewannen erst spät eine als künstlich 
erkannte Bedeutung - etwa für die Konstituierung Hollands und Belgiens - selbst 
die Sprache war keineswegs einheitlich und gab den Territorien nicht die unterschei­
dende Identität. Der Begriff der nationalen Souveränität entsteht und besteht auf der 
Ba5is nationaler Okonomie, allerdings nicht ohne im Laufe der Zeit politische und 
kulturelle Inhalte mjt herauszubilden. 
Eine mit dem Souveränitätskonzept argumentierende Position, die sich nicht im 
Metaphysischen der nationalen Einheit verlieren will, muß den möglicherweise 
geänderten Bedingungen des Weltmarktes Rechnung tragen. Der Weltmarkt aber isr 
m. E. heute nicht mehr durch eindeutige nationale Okonomien gekennzeichnet, 
sondern durch ein hohes Maß an Integration und dies über klassische Handelsbezie­
hungen hinaus: die Internationalisierung der Produktion in multinationalen Unter­
nehmen hat eine Situation geschaffen, in der eindeutig ökonomische Identifikation 
gerade in kleineren Nationalstaaten unmöglich ist. Das rein politische Konzept der 
Souveränität angesichts enger Weltmarkt-Verschränkung der Produktion hat des­
halb eine verschwindende Basis und kann kaum erfolgreich verteidigt werden, da 
Einmischungen wie etwa die des IWF ihren Erfolg gerade aus ökonomischer 
internationaler Integration und Abhängigkeit beziehen. 
Dementsprecbend halte ich led..iglich die Auffassung derer für konsequent. die den 
Begriff der Souveränität ökonomisch und politisch füllen und deshalb zur Verteidi­
gung der Souveränität Vorschläge machen, welche die Abwehr wirtschaftspoliti­
scher Bedingungen zum gleichwertigen Programm punkt mit einer (Re-)Nationali­
sierung der ökonomie erheben : Nationalisierung voo ausländisch kontrollierten 
Unternehmen, Unterbrechung der Handelsströme gehören dazu ebenso wie die 
Zuriickweisung aller internationalen VerbindlichkeitenY 
So konsistent dieser Standpunkt erscheint. so sehr er - korrekt - mit einem 
umfassenden Souveränirätsbegriff operiert. so wenig läßt die bisherige Entwick­
lungsgeschichte Hoffnungen auf dauerhafte. langfristige Verwirklichung zu. Wo 
immer bisher industrielle Produktion Eingang in Gesellschaften gefunden hat, sei es 
über koloniale Obersriilpung in partiellen Sektoren. sei es über selbstgewählte 
Entwicklungskonzepte. hat sie die Fonn der Warenproduktion, der Produktion 
abstrakter Werte angenommen. die prinzipiell die Verbindung zum Weltmarkt 
herstellt. Keine po1.itische Deklaration über den Aufbau eines nationalen Sozialis­
mus hat diesem Prinzip auf Dauer widerstehen können und die Denunzierung 
derjenigen. die das verborgen längst WirkeDde an die Offendichkeit geholt haben. 
als Verräter von Befreiungsbewegungen und Selbstbestimmung, hat die Hilflosig­
keit schwacher ideologischer und moralischer Rituale. M.ir scheine, daß der erste 
Schritt von einer Produktionsweise unmittelbar, konkret nützlicher Gegenstände 
hin zur industriellen Anfenigung abstrakter Werte eine Entwicklung einleitet, die 
nur noch um den Preis des Wiederherstellens der vorherigen Produktionsweise 
aufgehalten werden kann, die aber - einmal eingeschlagen - die Anknüpfung an den 
Weltmarkt prinzipiell möglich macht und langfristig nicht umgehen kann, wobei die 
Besonderheit gegenüber der europäischen Entwicklung 7.um Weltmarkt darin be­
steht. daß nun nicht (mehr) auf aufgeschatzcen Reichtum zurückgegriffen werden 

)6 In diesem Sinne erwa H'yU!r (FN )), Porer (FN J), Block (FN 8). 
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kann und daß eine langsame Entwicklung der Schwierigkeit der Konfrontation mit 
bereits in derselben Richrung weit entwickelten Unternehmen ausgesetzt wird. Die 
Konfrontation erfolgt zu einem historischen Zeitpunkt, in dem die klassische 
Weltmarkt-SitUation - nationale UnterstÜtzung nationalen Kapitals im Inland und 
Konkurrenzbeeinflussung auf dem Weltmarkt - sich verändert in Richtung auf 
internarionale Produktion, in dem also das historische Konzept der ökonomisch 
fundierten Souveränität dubios zu werden beginnt und damit auch seine praktische 
Kraft: eine Regierung, die sich gegen Eingriffe in nationale Wirtschaftspolitik 
verwahrt, nicht aber das Einströmen fremden Kapitals verhindert, versucht, Symp­
tome z.u kurieren. ohne die UrsacheJI zu beseitigen und - vjelleicht - ohne die 
Ursachen dauerhaft beseitigen zu können. 
Das heißt nun rucht, daß der Begriff der politischen Souveränität und der nationalen 
Identität nicht wenigstens temporär genutzt werden könnte: um Abkopplungen von 
der Weltmarke-Konkurrenz und den so erleichterten Aufbau einer international 
konkurrenzfähigen nationalen Industrie zu ermöglichen, um sonstige Konkurrenz­
voneile zu erkämpfen. um (kolonialistische) Eigenrumsverteilungen zu verändern, 
um regionale Entwicklungsprogramme zu fördern. um insgesamt UngJeichzeitig­
keicen der Entwicklung auszugleichen mit Hilfe eines Gegengewichts etwa gegen 
hoch konzemriene, weltweit operierende Umernehmen. Hier kann der Begriff der 
Souveränität als mächtiges Symbol wirken, als Legitimationsgrundlage und als 
Anreiz für >nationale< Opfer. Ein solcher Gebrauch unterscheidet sich aber funda­
mental von der Annahme, nationale Politik. sei nur etwas für nationale Politiker und 
nur solche Politik entspreche nationalen Interessen - unabhängig von der eindeuti­
gen Existenz einer nationalen Okonomie. 
Entsprechend scheine mir eine Ablehnung international bestimmter Wirtschaftspo­
litik und Geldpolitik ohne weitere Qualifizierung hilflos gegenüber dem Stand der 
Wehmarktverftechtung in Form von Handd und Produktion auf der Grundlage 
weit entwickelter Konzentration und eines il,r entsprechenden Kredit-Geld-Sy­
sterns. 

J. Der Konservativismus von Bereirschaftskreditabkommen 

Die wesentliche Kritik am Inhalt der IWF-Politik im ZUSAmmenhang mit Bereit­
scha/tskredüabkommen war dahin zusammengefaßt worden. daß sie grundsätzlich 
konservativ sei und - unabhängig etwa vom nationalen Wahlergebnis in Demokra­
tien - nationale Reformpolitik international konterkariere. Der Vorwurf legt nahe. 
sich der sozialen Funktion der Abkommen in den Ddizidändem zuzuwenden und 
dies unter den folgenden Aspekten : Tragen die Abkommen zur Entwicklung einer 
eigenständigen Industriestruktur in diesen Ländern bei? Vermindern sie dauerhaft 
deren StaatsYerschuldung durch Senkung des Volumens unproduktiver Suatsausga­
ben? Erst auf der Basis dieser Beurteilung läßt sich der Vorwurf des Konservativis­
mus einschätzen. 
Die Beistandskredic.abkommen haben keine konsistente Emwicklungsperspekcive 
für Defizitländer zum Inhalt. Die Programme werden kurzfristig und errarisch 
eingesetzt. Auch wo sich Dauer-Kredit-Beziehungen - über Kettenprogramme von 
jeweils drei bis fünf Jahren - herstellen, liegt diesen keine dauerhafte Encwicklungs­
Konzeption zugrunde. Instrumente der konkreten Problemdiagnose für das jeweili­
ge Defizidand fehlen. Ungeachtet der spezifischen wirtschaftlichen Siruation 
schreibt der bei einer fortgesetzt negativen Zahlungsbilaru eines Landes um Bei­
stand gebetene Fonds vielmehr vor, die Ausdehnung privater wie öffentlicher 
Kredite zu beschränken. 
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Ein für anhaltend überhöht gehaltener Kreditbedarf kann nehen der Verschlechte­
rung internationaler Handelsbeziehungen bei aller Interdependenz jedoch Unter­
schiedliches bedeuten : etwa das Vorliegen einer unzureichenden, unbalanciercen 
Finanzierungsstrukrur. das Unausgebildetsei.n eines nationalen Kapitalmarkts. an­
haltende und relativ massive Kapitalflucht, die durchschnittliche Verlängerung von 
Produkcionsperioden, ein Zurückfallen der Produktivität. das Vorliegen unzurei­
chender KapitaLauslascung. In der Regel kumulieren mehrere der Gründe. Wenn 
infolge der Abkommens-Bedingungen die Zugänglichkeit zu Kredieen verringert, 
Steuern und Abgaben erhöhe werden in Verbindung mie einer Liberalisierung des 
Devtsenverkehrs. dann mag das Ergebnis einer solchen Wirtschaftspolirik die 
kurzfristige Verbesserung der Zahlungsbilanz sein, substantielle, über das Kurieren 
isolierter Symptome hinausgehende Verbesserungen aber finden niche nur nicht 
seatt. sondern sie werden im Gegensatz erschwert: dem Aufbau eines funktionieren­
den Kapitalmarktes wird mir höheren Lasten der Bevölkerung um ein weiteres die 
Grundlage entzogen. 50 daß nicht zuletzt deshalb die individual-wirtschaftliche 
Finanzstrukcur sich niche verbessern kann; die Inserumente zur Verhinderung von 
KapitaHlucht werden gekappt und insgesamt der Aufbau eines lokalen industriellen 
Sektors erschwert. All diesen negativen Konsequenzen emspricht kein positiver 
[rade-off für die Entwicklung oder Produktivität. Weder lassen sich Produktionspe­
rioden auf diese Weise (oder überhaupt) abkürzen noch kann eine höhere Kapital­
auslasrung erwartet werden oder eine vermehrte Anstrengung zur Erhöhung der 
Produktivität. Gerade in Gesellschatten, in denen der industrielle Sektor noch nicht 
vollständig ausgebildet ist. entseehen iruolge der "Stabiüsierungs«-Politik Wetcbe­
werbsvorce.ile für die Unternehmen, denen der internationale Kapitalmarkt offen­
steht, d . h. wesentlich die multinationalen Unternehmen, die in äußerst partieller 
Weise zur Entwicklung beitragen und insbesondere das BeschäJcigungsproblem 
nicht lösen können. Da wiederum gerade in Entwicklungsländern die repatrüerten 
Gewinne die Kapitaleinbringung international täTiger Unternehmen übersteigen, da 
ohne den Aufbau lokaler Industrie die Importabhängigkeit zum mindesten gleich 
bleibt, da die Exportchancen sich auf die Rohstoffe und Agrarerzeugnisse beschrän­
ken mit in der Regel exogen festgesetzten terms of trade, bleibt die Grundlage der 
Krise erhalten, und auch die strikteste Austeritätspolitik vermag mittelfrisüge 
Zahlungsbilanzungleichgewichte nicht zu verhindern. 
Detaillieree Ländersrudien bestätigen die plausible Folgerung, daß die Abkommens­
bedingungen zu Inflation und Depression, zu Unterversorgung, Arbeitslosigkeit 
und einer Steigerung von Bankrotten führen. 
Ebenso inkonsistent ist die mit den Beistandskreditabkommen betriebene Politik 
zur Reduzierung der Scaatsverschuldung in den Defizitländern . Der IWF verfolgt 
schematisch das Ziel einer Verbesserung der Einnahmen-Ausgaben-Relation in den 
unterstützten Ländern . Eine hohe Verschuldung des Staates kann aberdokumenrie­
ren. daß hohe Ausgaben für Ausbau und Erhalt einer Infrastruktur, für repressive 
Apparate als Mittel der ,Befriedung< nach innen. für militärische Apparate als Mittel 
der Außenpolitik. für den Ausbau bzw. den Erhalt der i.ndustriellen Produktion, für 
die Finanzierung sozialer Leistungen getätigt werden, denen keine entsprechenden 
Einnahmen in Form von Steuern gegenüberstehen, sei es, weil das Steuersystem 
nicht voll entwickelt ist. sei es, weil eine politische, gesellschaftliche Grenze 
steuerlicher Belastbarkeit erreicht isc. Die Ausgaben mägen durch konjunkturelle 
Erwägungen mit begTÜndet sein, etwa im Vollzug antizyklischer Fiskalpolitik. 
Jedoch selbst in Ländern mit relativ hochentwickelter Berücksichtigung von Kon­
junkturerwägungen bei der Haushaltsgestalrung macht der dieser Berücksichcigung 
entsprechende Anteil der öffentlichen Ausg:lben jeweils nur einen Bruchteil aus; er 
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kann deshalb im weiteren vernachlässigt werden. Der ganz überwiegende Teil setZt 

sich aus Ausgaben zusammen, den die politisch verantwortlichen Budget-Gestalter 
außerhalb kurzfristig konjunktureller Erwägungen für notwendig halten. Die Tatsa­
che, daß ein beträchtlicher Ameil des Haushalts über Kredite und nicht über 
Einnahmen des Staates finanziert wird, deutet dabei darauf hin, daß die politisch 
Verantwortlichen die Einnahmequellen des Staates tür ausgeschöpft halten, wobei 
die Einschätzung dieses Zustandes aus wahl taktischen Gesichtspunkren (mit-)be­
gründet sein kann. 
Wenn der IWF mit seinen Kreditbedingungen schematisch die Verschiebung einer 
vorgefundenen Einnahme-Ausgabe-Relation durchzusetzen versucht, also etwa eine 
Erhöhung der Einnahmen, eine Verringerung der Ausgaben oder - wie in der Regel 
- eine Kombination bei der, dann rut er das auf der Grundlage einer Einschätzung 
der nationalen ökonomischen, politischen, sozialen Lage, die von der Einschätzung 
der nationalen Politiker abweicht. 
Es wäre nun immerhin denkbar, daß der IWF mie seiner von nationalen Politikern 
abweichenden Einschätzung notwendiger Ausgaben und erzielbarer Einnahmen in 
diesem Land eine ,Lücke< überbrückt, die vieJen Defizidändern eigen ist: daß 
nämlich ökonomische und politische Herrschaftsstrukcuren zu eng miteinander 
verschränkt sind, um im nationalen Rahmen auch nur gesamtkapjtalistisches Allg<.."­
meininceresse zu realisieren. Angesichts dieser Situation könnte dem Eingreifen des 
IWF die Rolle zukommen, dem im bürgerlichen Staat verkörperten besonderen 
Allgemeininteresse zum Durchbruch zu verhelfen. 
Um diese Annahme auf ihre Realltät überprüfbar zu machen, ist eine theoretische 
Vorklärung erforderlich: In bürgerlichen Gesellschaften verdankt sich die Existenz 
des Staates - und das heißt insbesondere seine in Einnahmen und Ausgaben 
materialisierte Existenz - nicht dem voluntaristischen Belieben von Politikern und 
Bürokraten, die in der immer weiteren Ausdehnung der Staatssphäre ihre Machtge­
lüste befriedigen. Vielmehr ist der Staat die der in Konkurrenz ertolgenden Produk­
tion abstrakten Reichtums entsprechende Instanz, der es im wesentlichen obliegt, 
die Konkurrenz in einem den bürgerlichen Gesellschaften eigentümlichen AlIge­
meininceresse aufzuheben. Dabei ist weder die inhaltliche Definition des Notwendi­
gen ein für alle Mal festgelegt, noch garantiere, daß das Notwendige sich (autOma­
tisch) durchsetzen wird, noch daß es sich überhaupt durchsetzen wird, noch daß 
jede durchgeführte Maßnahme in kurzfristiger Analyse sich als Notwendiges be­
stimmen läßt. Die Veränderung der Produktionsbedingungen läßt neue Manifesta­
tionen des Allgemeininceresses, neue Defizite an unmittelbarer Gesellschaftlichkeit 
entstehen und damit neue Aufgaben des Staates. Die relative Autonomie des 
Politischen, d. h. auch des praktischen Personals, macht es, ebenso wie die Anarchie 
der Marktökonomie, wahrscheinlich, daß das der Produktion entsprechende Allge­
meininceresse sich nicht zügig, nach bester theoretischer Einsicht, durchsetzt, 
sondern zögernd, auf Umwegen über die Befriedigung von Partikularinteressen, 
häufig erst über die Erfahrung katastrophaler Fehlentwicklungen. Da die Erfüllung 
von Aufgaben mit Kosten verbunden ist, die in den individuell verteilungsfähigen 
Mehrwert schneiden, und da Politiker in der Regel keine unmittelbaren Vorteile von 
ibrer Erfüllung haben, ist es eher wahrscheinlich, daß diese hinausgezögert, zurück­
genommen, unvollständig und unzureichend angegangen als daß sie übererledigt 
werden. Ein solches der bürgerlichen Gesellschaft eigentümliches Aligemeininter­
esse als von dort ebenfalls bestehenden Panikularinteressen unterschieden ist Reali­
tät. Die Existenz von Klassen und Konkurrenz widerspricht dem nicht, sondern ist 
seine fundamentale Bedingung: die bürgerliche Gesellschaft müßte zusammenbre­
chen (und dies nichr, um unter seinen Trümmern die Fundamente des Sozialismus 
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freizulegen). wenn Klassen und Konkurrenten sich ausschließlich in Verfolgung 
ihrer Individual-Interessen aufeinander bezögen. und es keine Instanz gäbe, die in 
(historisch) bestimm ren Bereichen das Interesse aller. auf der Oberfläche tatSächlich 
prinzipieU Gleicher und Freier verträte. 
Das Festhalten an der Existenz von Allgemeininceresse und seine Unterscheidung 
von Partikularinteressen hat für die Einschätzung der BereitschaftSkreditabkommeu 
Bedeutung. Die besondere Form der politischen Organisation in bürgerlichen 
Gesellschaften - und das gilt für Diktaturen und (we!U1 auch in geringerem Maße) 
für parlamentarische Demokratien - macht es möglich und wahrscheinlich. daß die 
politischen Akteure das Allgemeininteresse nur (wenn überhaupt) über den Umweg 
ihres partikularen Interesses vertreten. Da die unmittelbare gesellschaftliche Artiku­
lation und Durchsetzung von gesellschaftlichen Bedürfnissen in kollektiven Prozes­
sen gerade der oberflächlichen Individualität widerspricht. der der (bürgerliche) 
Saat seine Existenz verdankt. handelt es sich dabei um ein unauflösliches Problem. 
das noch verschärft zu werden scheint. wo eine territoriale politische Einheit sich 
- häufig im Gefolge kolonialer Herrschaft - neu bildet über einer ökonomie. die 
noch weitgehend durch ein materielles und formeUes Zusammenfallen ökonomi­
scher uod politischer Macht gekennzeichnet ist, und wo die plötzlich e.ingeseezte 
bürgerliche politische Strukrur den traditionellen Zusammenhang dadurch wieder­
herstellt. daß sie die ökonomische Macht mitwerobem sucht. 
Wird nun der Umweg über das Partikularinteresse. der im übrigen kein Privileg 
schwacher DefizicJänder ist. durch den Einfluß des IWF abgekürzt, der selbst keine 
Partiku)arinteressen in den Ländern verfolgt? Tilgen seine StabiJitätSprograrnme 
Staatsausgaben um den Anteil persönlicher Bereicherung. unproduktiven Pomp. 
leistungswidrige Bestechungen, überhöhte Militärausgaben oder zwingen sie sie 
doch in kJeinere Dimensionen und lenken so Reserven auf die Erfüllung von 
Allgemeinimeressen? 
In den mir vorliegenden Dokumenten lassen sich derartige BedLngungen nicht 
entdecken. weder offen ausgewiesen noch - um Peinlichkeit zu ersparen - in 
versreckter Form . Ob in den vertraulichen Verhandlungen auf sie hingewirkt wird, 
läßt sich nicht sagen. Der Augenschein spricht eher dagegen: übermäßiger Pomp, 
das Bekannrwerden größerer Bestechungsskandale oder die Existenz kostenintensi­
ver Polizei- und Milicärapparate auch in verhältnismäßig kleinen Ländern stellen 
offensichtlich keinen Hinderungsgrund für gute Beziehungen zum IWF dar. Eher 
scheint das Gegenteil der Fall zu sein, wie sich an den dauerhaft günstigen 
Beurteilungen Süd-Koreas, der Phillipinen und Brasiliens zeigt. aUes Länder. Ln 
denen aufwendige Poüzei- und Mititärapparate. Korruption und Regierungspomp 
nebeneinander in auffälligem Maße existieren. 
Daß aber im Gefolge von Kredit-Bedingungen Polizei- und Militärapparate nicht 
kostensenkend verringert. sondern eher kostentincensiv verstärkt werden. hat seine 
Logik in den Austeritäcskonzepten. Sie lassen sich kaum ohne schwere soziale 
Spannungen durchführen, welche staatliche Repression auf der Skala von intensive­
rer Screikbekämpfung bis hin zur offenen Militärdiktatur zur regelmäßigen Folge 
haben. Nur in den allerseltenseen Fällen gelingt es der Regierung, die Masse der 
Bevölkerung davon zu überzeugen. warum sie die wesentlichen, harten Folgen der 
Krise (fagen soll. die doch nicht durch Faulheit und ArbeitSunwilligkeit entstanden 
ist. Die Folge ist, daß StaaLSausgaben im Anschluß an Beistands-Kreditabkommen 
nicht gleichmäßig gesenkt werden. sondern daß eine Umlenkung vonstatten geht. 
Repressive Auf- und Ausgaben des Staates werden zum mindesten relativ verstärkt, 
während andere Auf- und Ausgaben unverhältnismäßige Kürzungen erfahren. 
Wenn politische Gründe ein Zurückdrängen repressiver Funktionen des StaatS 
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verhindern - Gründe, die empirisch gut belegt sind -, bleibt die nationale Exekution 
der Abkommensbedingungen auf die Künungen von Sozialleistungen (die sich über 
Gebührenerhöhung oder Leisrungsbeschneidung erreichen läßt), auf die Verminde­
rung des Ausbaues allgemeiner Produkcionsbedingungen und auf die Durchsetzung 
(oder Erhöhung) der Profitabilität öffentlicher Unternehmen verwiesen. Die stärke­
re Eröffnung neuer Quellen zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben - erhöhte 
Steuereinnahmen und die Inanspruchnahme des privaten Kapitalmarktes - ergänzen 
die abkommens-induzierten Veränderungen . 
Sowenig also der IWF mit seinen Beistandskreditabkommen zur Entwicklung einer 
dauerhaften Industriestruktur in den Defizitländern beiträgt, sowenig trägt er zur 
Stabilisierung von bürgerücher Sraarlichkeit als Instrument des oberflächlichen 
gesellschaftlichen Zusammenhalt partikularer und antagonistischer Interessen bei. 
Eher vertieh er die ökonomischen und sozialen Problemlagen und verschärh die 
Konfliktpotentiale, anstatt sie abzumildern. 
Wie läßt sich eine solche Politik gesellschahspolitisch qualifizieren? 'Progressiv< in 
einem emphatischen Sinne ist sie gewiß nicht . Ist sie ,konservativ<, wie Kritiker 
behaupten? Wenn der Begriff des Konservativen einen präzisen Sinn behalten und 
nicht einfach zum diffusen Schlagwort abgenutzt werden soll, dann ist auf zwei ihm 
innewohnenden Elementen zu insistieren : Konservative Politik zielt darauf, den 
herrschenden gesellschaftlichen Zustand - also etw;t Privateigentum und Individua­
lismus - politisch zu bewahren, und das heißt, Gefährdungen dieses Zustandes 
inIolge ökonomischer, sozialer oder politischer Veränderungen und Ungleichge­
wichtslagen durch ausgleichende, integrierende, stabilisierende Gegenmaßnahmen 
entgegenzutreten, den Versuch also zu unternehmen, die entstandenen Konfliktpo­
tentiale durch neue Gleichgewichtslagen zu eliminieren . Einen solchen Begriff des 
Konservativen hat etwa J. M. Keynes verfolgt, wenn er in der Absicht, ein "System 
des Staatssozialismus~ zu verhindern, das "gemäßigt konservative« Programm für 
eine »ziemlich umfassende Verstaatlichung der Investition ... als das einzige Mittel 
zur Erreichung einer Annäherung an Vollbeschäftigung« formulierte)7. 
Im so präzisierten Sinne isc konservative von reaktionärer Politik abzugrenzen. 
Diese such! den gesellschaftlichen Zustand zu erhalten, ohne aul eingerretene 
Konfliktlagen und -potentiale mit dem Versuch der integrierenden Schaffung neuer 
Gleichgewichte zu antworten. Die reaktionäre Erhaltung des status quo bleibt 
letztlich nur noch durch Repression möglich - Repression, die allerdings Konfliktla­
gen eher noch zuspitzt als bewältigt, die folglich trotz aller Zu fügung individuellen 
Leids langfristig erfolglos bleibt. Dafür leg-r die Entwicklung io einigen der vom 
JWF ,geförderten, Länder beredtes Zeugnis ab. In diesem Sinne ist denn auch die 
IWF-Politik niCht angemessen als ,konservativ, zu charakterisieren. Sie ist reaktio­
när und irrational gerade auch dann, wenn sie am Maßstab der Rationalität der 
bürgerlichen Gesellschaft gemessen wird. Gleichzeitig ist sie erfolglos, wobei die 
Kriterien für Erfolg aus Are. I der IWF-Stacuten zu entnehmen sind: Es fehlt bisher 
jeder Hinweis, daß Bereitschafcskreditabkommen die internationale Währungsinte­
granon, das gleichgewichtige Wachsen des Welthandels, ein hohes BeschäItigungs­
niveau, hohe Realeinkommen sowie die produktiven Ressourcen aller Mitgliedslän­
der fördern. 

J7 J. M. K<y~e.< (FN 7). S. pSI. 
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v. Schlußbetrachtung 

Austerität und Militärdiktatur mögen in einem engen Bedingungsverhälmis zuein­
ander stehen. Beide scheinen extreme politische Manifestationen eines ökonomi­
schen Systems zu sein, in dem die Produktion nicht unmittelbar auf die Befriedi­
gung von Bedürfnissen der produzierenden Menschen zielt, sondern in dem ab­
strakte Werte produziere und die Bedürfnisbefriedigung nur über den Tausch dieser 
abstrakten Werte ermöglicht wird. Die Trennung von Bedürfnisbefriedigung und 
Produktion verlangt ruch Menschen, die ihre Arbeitskraft einsetzen, obwohl die 
Ergebnisse des Arbeitsprozesses ihrer BedürfnisbeIriedigung nicht unmittelbar 
dienen, wobei der Einsatz selbst nicht dem Prinzip der Lustgewinnung folgt, 
sondern den dem lustprinzip gegenüber gleichgültigen Erfordernissen der Produk­
tion abstrakter Werte. Die solcher Produktion angemessenen Eigenschaften enc­
sprechen offensichtlich weder einer natürlichen menschlichen Anlage noch sind sie 
jeder historischen Produktionsform adäquat. Wie die europäische Sozialgeschichte 
reichlich belegt, bedurfte es langer und bisweilen außerordentlich gewaltsamer 
Disziplinierung, um die Fabrikrugenden in die Geister und Körper der Produzenten 
abstrakter Werte einzuhämmern, und selbst dies ist nur oberflächlich gelungen, wie 
rucht nur das Material psychischer Erkrankungen zeigt, sondern auch die Leichther­
zigkeit, mit der der Produktionsdisziplin zu entrinnen versucht wird, sowie endlich 
die fortwährende Disziplinierung, die im Produktionsprozeß ständig aufrecht erhal­
ten werden muß. Wo schon Länder mit langer Tradition der Warenproduktion auf 
immer erneute kollektive wie individuelle Zurichtung nicht verZ-ichren können, sind 
Gesellschaften, die sich auf der Bahn der industriellen Entwicklung befinden, um so 
mehr auf die Zurichtung und Entwicklung von Fabrikrugenden angewiesen, je 
frischer die Erinnerung und sogar die partielle Existenz einer andersartigen Produk­
tioll5struktur und lebensweise ist. 
Der Begriff der Entwicklung atmet den Fonschriusglauben der bürgerlichen Gesell­
schaft - er impliziert das Erreichen einer höheren Stufe. Wie stark dieser Inhalt das 
Denken beherrscht, zeigen Stellungnahmen »bürgerlicher« AutOren, die den Prozeß 
der Industrialisierung in einem Land loben und als bitteren Tropfen, als düsteren 
Fleck des heiteren Bildes die politische Unterdrückung kritisieren und aus ehrli­
chem Herzen die Beseitigung dieses negativen Moments anregen, aber auch »soziali­
stischer« AutOren, die das Elend und die brutale Disziplinierung der Massen 
erschreckt und die angesichts dieser Erfahrung das Vorhandensein von Enrwicklung 
ganz und gar ableugnen. Wie Peter Evans in einer Fallstudie)! über Brasilien 
nachgewiesen hat, findet Entwicklung, Industria~sierung, Anschluß an die bereits 
entwickelten länder tatsächlich Statt. Resigniert aber erkennt er, daß die Entwick­
lung nichr zu einem höheren Grad an Humanisierung führt - eine Feststellung, die 
niemanden überrascht, der den Zustand der hochentwickelten Industrie-Gesell­
schaften analysiert . 
Wie bereies an anderer Stelle ausgeführt, ist mir auch keine politische Entwicklungs­
Alternative geläufig, die die Disziplinierung uncer die Erfordernisse der Warenpro­
dukcion vermeiden könnte, insbesondere durch Vermeidung der Warenproduktion 
selbst. Diese erscheint mir ganz unentrinnbar zu sein, wenn nur erse die Entwick­
lung zur InduStrialisierung eingeschlagen ist. Disziplinierung ist der notwendige 
Preis dieser Entwicklung. Das heißt natürl.ich nicht, daß jede Entwicklung gleich­
förmig und gleichförmig gewaltsam verlaufen müßte. Politische Unterschiede kön-

J 8 P. Ev",,",. Mulcinuionili, Sute·owned Corpor;uions and rnc Tr:ll1sl0rmation ollmperialism: A Brazilian 
<A.sl~SlUdy. in : Economic Dcvelopmcnt .nd Cuhural Change, Vol,6 No. I, Oet. '977- s. 4) . 
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nen eine gewalrige Differenz. für das Ausmaß an Leiden für die der Disziplinierung 
Unterworfenen eröffnen - am Prinzip notwendiger Diszipünierung jedoch scheint 
sich nichts zu ändern. wobei die Erfahrung zeigt. daß deren Charakterisierung als 
»sozialistische .. oder »kapitalistische« Disziplin für die Betroffenen keinen nennens­
werten Trost bereithälr. 
Nun läßt sich der lWF sicherlich nicht für das Vordringen der Warenproduklion 
verantwortlich machen. und seine Charakterisierung als Wegbereiter des Kapitalis­
mus erscheint mir unkorrekt. Die Verantwortlichkeit ist beschränkter, aber immer 
noch groß genug. Sie besteht darin. daß die verordneten und teilweise nur zu willig 
aufgenommenen Austeritätsprogramme eine Entwicklungsvariante aufdrängen. in 
der Disziplinierung unter besonders inhumanen und unsozialen Bedingungen von­
stauen geht, 
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